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DGB-Bezirksvorstand Rheinland-Pfalz/Saarland

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme als Material an den Bundesvorstand

Bundeseinheitliches Bildungsfreistellungsgesetz

Der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes soll in Zu
sammenarbeit mit der DGB Jugend und den anderen Organi
sationsebenen im Rahmen einer Mobilisierungskampagne Ak
tivitäten zur gesetzlichen Bildungsfreistellung entwickeln.
Diese soll in allen Bundesländern mindestens fünf Arbeitstage
pro Kalenderjahr für alle abhängig Beschäftigten inklusive der
Auszubildenden und Studierenden im Betrieb betragen.
Weiterhin soll die Bildungsfreistellung für weitere Personen
gruppen ausgeweitet werden. Die Bildungsfreistellung muss
arbeitgeberfinanziert sein und für zwei Jahre zusammenge
fasst werden können. Es ist darauf zu achten, dass die Freistel
lung unabhängig von Eigenleistungen der Beschäftigten und
Auszubildenden gewährleistet wird.

Begründung:

Bildungsfreistellung ermöglicht eine Weiterbildung und Quali
fizierung über das konkrete Berufsfeld hinaus. Die Teilnahme
an politischen Seminaren kann als Grundlage für eine ge
sellschaftspolitische Beteiligung gesehen werden und trägt in
sofern auch zu einer Stärkung der demokratischen Grund
prinzipien unserer Gesellschaft bei.
Nicht zuletzt lebt auch die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
von den Freiräumen, die Bildungsfreistellung ermöglicht.
Junge Kolleginnen und Kollegen haben zum einen die Mög
lichkeit, an gewerkschaftlichen Seminaren teilzunehmen,
dadurch Gewerkschaften besser kennenzulernen und für ein
Engagement motiviert zu werden. Zum anderen qualifizieren
sich viele Kolleginnen und Kollegen als ehrenamtliche Referen
tinnen und Referentn und tragen so zu einer Multiplikation
des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses bei.
In den Bundesländern, in denen es keinen Anspruch gibt, ist
kontinuierliche gewerkschaftliche Bildungsarbeit nur schwer
umsetzbar. Um als Gewerkschaftsjugend handlungs- und
durchsetzungsfähig zu sein, ist kontinuierliche Bildungsarbeit
eine zentrale Grundlage.
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